
3

WallisSamstag, 20. Juli 2024

Am 20. April 2024 schrieb der  
«Walliser Bote», dass im Kan- 
ton Wallis 448 von 662 Sendean- 
lagen der Mobilfunkbetreiber mit  
der 5G-Technologie ausgerüstet  
seien. Die Umstellung auf 5G sei  
in vielen Fällen ohne Baugesuch  
und ohne öffentliche Publikati- 
on erfolgt, sagte Christine Geno- 
let-Leubin, Chefin der Dienststel- 
le für Umwelt, seinerzeit dieser  
Zeitung.

Drei Tage später, am 23. April  
2024, fällte das Bundesgericht  
in Lausanne in Dreierbesetzung  
ein Urteil, das lange unter dem  
Radar der Öffentlichkeit blieb,  
bis die NZZ als erste Zeitung  
darüber berichtete.

Das Bundesgericht musste  
die strittige Frage klären, ob für  
die Anwendung eines sogenann- 
ten Korrekturfaktors bei adapti- 
ven Antennen der 5G-Technolo- 
gie eine Baubewilligung erforder- 
lich ist oder ob es genügt, der zu- 
ständigen Behörde wie bisher ein  
aktualisiertes Standortdatenblatt  
einzureichen.

Dazu muss man wissen, dass  
adaptive Antennen ihr Strah- 
lungsmuster dynamisch anpas- 
sen können, um die Leistung  
des Mobilfunknetzes zu optimie- 
ren. Dadurch verkürzen sich die  
Ladezeiten der Endgeräte wie  
Smartphones und Daten kön- 
nen schneller übertragen wer- 
den. Adaptive Antennen verän- 
dern ihre Abstrahlung in kurzen  
Zeitabständen, um die Strahlung  
bevorzugt in die Richtungen ab- 
zustrahlen, in denen sie von den  
Endgeräten angefordert wird.

Leistungsspitzen liegen deut- 
lich über Anlagegrenzwert 
Rüsten die Mobilfunkbetreiber  
solche Antennen zusätzlich mit  
einem sogenannten Korrektur- 
faktor aus, erhöht dies die Strah- 
lung kurzfristig und kann zu Leis- 
tungsspitzen führen, die deut- 
lich (je nach Korrekturfaktor bis  
zu zehnmal) über dem Anlage- 
grenzwert liegen. Die bewillig- 
te Sendeleistung muss nur als  
Mittelwert über sechs Minuten  
eingehalten werden.

Dies habe zur Folge, dass  
die für einen Ort mit empfind- 
licher Nutzung – wie Wohnge- 
biete, Kindergärten und Schulen,  
Krankenhäuser und Pflegehei- 
me, Erholungsgebiete und Parks  
sowie ökologische Schutzgebie- 
te – berechnete elektrische Feld- 
stärke kurzfristig um einen Faktor  
drei übertroffen werden könne,  
schreibt das Bundesgericht.

Diese faktische Änderung  
des Antennenbetriebs begrün- 
de regelmässig ein Interesse der  
Anwohner und der Öffentlich- 
keit an einer vorgängigen Über- 
prüfung der Einhaltung der Be- 
willigungsvoraussetzungen. Dies  
gelte auch dann, wenn die Strah- 
lungsbelastung durch adaptive  
Antennen in der Umgebung der  
Anlage insgesamt geringer sei als  
bei konventionellen Antennen,  
da gerade die Strahlungsspitzen  

in weiten Teilen der Bevölkerung  
Besorgnis auslösen würden.

Ausserdem könnten adapti- 
ve Antennen auch ohne Anwen- 
dung eines Korrekturfaktors ad- 
aptiv betrieben werden. Die Vor- 
teile einer adaptiven Antenne wie  
z.B. eine geringere Abstrahlung  
in Richtungen, in denen sich  
keine Endgeräte befinden, seien  
auch so gegeben.

Bundesgericht begründet  
Rechtsschutz Betroffener
Die Durchführung eines or- 
dentlichen Baubewilligungsver- 
fahrens für adaptive Antennen  
mit Korrekturfaktor erscheine  
geboten, um das rechtliche Ge- 
hör und den Rechtsschutz der  
Betroffenen in zumutbarer Wei- 
se zu gewährleisten, schreibt das  
Bundesgericht. Dies setze aller- 
dings voraus, dass die Betroffe- 
nen Kenntnis von den Immissio- 
nen oder deren Veränderung hät- 
ten. Dies sei ohne Publikation ei- 
nes Baugesuchs nicht gewährleis- 
tet, da nichtionisierende Strah- 
lung im Gegensatz etwa zu Licht- 
immissionen in der Regel nicht  
wahrnehmbar sei.

Das Bundesgericht stützte  
mit seinem Urteil die Haltung  
der St. Galler Gemeinde Wil.  
Sie hatte sich 2021 dagegen ge- 
wehrt, dass die Swisscom auf  
ihrem Gemeindegebiet adapti- 
ve Antennen mit Korrekturfaktor  

lediglich im Meldeverfahren in- 
stallieren wollte, statt dafür ein  
ordentliches öffentliches Bauge- 
such einzureichen. Die St. Gal- 
ler Regierung wies in der Folge  
eine Beschwerde von Swisscom  
ab, ebenso das St. Galler Ver- 
waltungsgericht. Und schliesslich  
nun auch das Bundesgericht.

Argumente von Swisscom  
nützen nicht
Swisscom argumentierte vor  
Bundesgericht, dass die Anwen- 
dung des Korrekturfaktors nicht  
zu einer Erhöhung der Strah- 
lenbelastung in der Umgebung  
der Antenne führe; vielmehr  
reduzierten adaptive Antennen  
die Belastung im Vergleich zu  
konventionell betriebenen An- 
tennen, da die Funksignale nur  
beim Empfänger und in dessen  
unmittelbarer Umgebung auf- 
treten würden. Die Baubewilli- 
gungspflicht sei unverhältnismäs- 
sig und verletze die Eigentumsga- 
rantie und die Wirtschaftsfreiheit.

Im Kanton Wallis seien der- 
zeit 90 5G-Antennen mit Korrek- 
turfaktor in Betrieb, erklärt die  
zuständige Dienstchefin Chris- 
tine Genolet-Leubin auf Anfra- 
ge des «Walliser Boten». «Da- 
von liegen 43 in der Zustän- 
digkeit der Kantonalen Baukom- 
mission und 47 in der Zustän- 
digkeit der Gemeinden.» Deren  
Inbetriebnahme unterlag bisher  

lediglich einem Meldeverfahren.  
Die Betroffenen wussten also  
bisher nicht, dass sie kurzzei- 
tig einer höheren Strahlenbelas- 
tung ausgesetzt sind, als es die  
Anlagegrenzwerte der Antennen  
vorsehen.

Staatsrat Ruppen  
reagiert schnell
Der Kanton hat nun auf das  
neue Bundesgerichtsurteil re- 
agiert. Mit der Unterschrift von  
Staatsratspräsident und Depar- 
tementsvorsteher Franz Ruppen  
(SVP) wurden die Mobilfunkbe- 
treiber bereits am 24. Juni ange- 
schrieben. Ab sofort sei es nicht  
mehr zulässig, ohne Baubewil- 
ligung Standortdatenblätter ein- 
zureichen, um einen Korrektur- 
faktor oder eine Leistungsver- 
schiebung von konventionellen  
Antennen zu adaptiven Anten- 
nen mit Korrekturfaktor geltend  
zu machen.

Im gleichen Schreiben ver- 
langt der Kanton Wallis, dass  
für bestehende Antennen mit  
aktiven Korrekturfaktoren, die  
ohne ordentliches Baubewilli- 
gungsverfahren, d.h. ohne öffent- 
liche Auflage, bewilligt wurden,  
innerhalb von sechs Monaten  
ein Baugesuch eingereicht wer- 
den muss. Wird innerhalb die- 
ser Frist kein Baugesuch einge- 
reicht, muss der Korrekturfaktor  
abgeschaltet werden.

Der Kanton Wallis gehört damit  
zu den ersten Kantonen, die auf  
das Bundesgerichtsurteil reagiert  
haben.

Das Bundesgerichtsurteil ist  
für die Mobilfunkbetreiber ein  
schwerer Schlag. Denn zurzeit  
sind gemäss Angaben von Swiss- 
com in der ganzen Schweiz  
rund 3000 Mobilfunkprojekte  
(Neuanlagen oder Änderungen)  
im Bewilligungsverfahren hän- 
gig oder blockiert. Zusätzlich oder  
überlappend kommen nun die  
Baubewilligungen im Nachvoll- 
zugsverfahren hinzu.

2500 Antennen in der  
Schweiz betroffen
«Gemäss einer Schätzung unse- 
res Verbandes könnten schweiz- 
weit bis zu 2500 Antennen  
vom Bundesgerichtsentscheid  
betroffen sein», sagt Christian  
Grasser, Präsident des Schwei- 
zerischen Verbandes der Te- 
lekommunikation, auf Anfrage  
der NZZ.

Für die Mobilfunkbetreiber  
und die zuständigen Bewilli- 
gungsbehörden, die einzelnen  
Gemeinden, entstehe dadurch  
ein erheblicher administrativer  
Mehraufwand, so Grasser. Ei- 
ne kundengerechte Mobilfunk- 
versorgung mit einer effizienten  
und zeitgemässen Technologie  
werde dadurch in der Schweiz  
weiter stark verzögert.

Bei Einsprachen könnten die  
Verfahren mehrere Jahre dauern,  
sagte Grasser dem «Tages-An- 
zeiger». Dies könne dazu führen,  
dass die Leistungsfähigkeit der  
Netze nicht mehr mit den Be- 
dürfnissen der Kundinnen und  
Kunden Schritt halten könne.

Gegner fordern Glasfaser  
statt 5G
Die Swisscom teilte auf Anfra- 
ge der NZZ mit, sie werde ak- 
tiv auf die einzelnen Gemein- 
den zugehen und die verlang- 
ten Gesuche einreichen. Auch  
die Swisscom rechnet mit ei- 
ner weiteren Verzögerung des  
Mobilfunkausbaus und einem  
erheblichen Mehraufwand für  
Gemeinden und Kantone.

Die Gegenseite nimmt das  
Bundesgerichtsurteil hingegen  
mit Genugtuung auf und stellt  
extreme Forderungen. Der Ver- 
ein Schutz vor Strahlung schreibt  
auf seiner Homepage: Der Kor- 
rekturfaktor müsse ganz abge- 
schafft werden. Das Chaos müs- 
se von Grund auf beseitigt  
werden. Der Bundesrat müs- 
se Rechtssicherheit herstellen.  
«Das Schutzniveau von 2019  
muss wiederhergestellt werden.  
Statt 5G voranzutreiben, soll die  
Schweiz vollständig mit strah- 
lungsfreier Glasfaser erschlossen  
und damit das Mobilfunknetz  
entlastet werden.»

90 bestehenden 5G-Antennen droht 
im Wallis ohne Nachbewilligung das Aus
Im Kanton Wallis brauchen 90 bestehende 5G-Antennen mit Korrekturfaktor nachträglich ein öffentliches Baugesuch. 
Andernfalls wird der Stecker gezogen.
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